
Gemeindeverwaltung Laußnitz

Gemeindeverwaltung Laußnitz, Schulstraße 10, 01936 Laußnitz
Telefon: (035795) 341-0

Beschlussfassungen des Gemeinderates Laußnitz in seiner öffentlichen
Sitzung am 20.06.2019

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigte gesamt: 13 (Bürgermeister und 12 Gemeinderäte)
Anwesend: 12 (Bürgermeister und 11 Gemeinderäte)

Beschlüsse-Nr. 01-06-2019:

Der Gemeinderat der Gemeinde Laußnitz beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 20.06.2019.
dem Abschluss der im Entwurf vorgelegten Vereinbarung zur Errichtung der Regenwasseranlagen
im Bereich der B 97 in der Ortsdurchfahrt Laußnitz zwischen dem AZV Königsbrück, der Gemeinde
Laußnitz und den Straßenbaulastträgern zuzustimmen. Sollten wider Erwarten noch Korrekturen
vorgenommen werden müssen, so wird der Bürgermeister dazu bevollmächtigt.
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 1
Ausschluss aufgnind BefangenheitO

Beschluss-Nr. 02-06-2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Laußnitz stimmt den überplanmäßigen Ausgaben bei den
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an freie Träger in Höhe von 39.200,00 EUR im
Jahr 2018 zu (Kostenstelle 36520100 431700).
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltungen: 0
Ausschluss aufgrund Befangenheit: 0

Beschluss-Nr. 03-06-2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Laußnitz beschließt die Vergabe von Holz- und
Treppenbauarbeiten zur Erneuerung des „Alten Gemeindeamtes" Laußnitz an Firma Hoszman
Treppenbau zu einem Gesamtpreis brutto von 3.878,72 EUR.
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltungen: 0
Ausschluss aufgrund Befangenheit: 0

Beschluss-Nr. 04-06--2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Laußnitz beschließt die Beauftragung von Ingenieurbüro
Elektrotechnik, Herrn Heymann, mit der Planung Phase 1- 7 HOAI für das Vorhaben Elektro-
Sanierung Sporthalle Laußnitz 2. Bauabschnitt zu einem Gesamtpreis brutto von 8.183,16 EUR.
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltungen: 0
Ausschluss aufgrund Befangenheit: 0

Beschluss-Nr. 05-06-2019

Der Gemeinderat Laußnitz erteilt gem. § 36 BauGB das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung
eines Doppelcarports mit Schuppen und zum Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des
Bebauungsplanes „Laußnitz-Süd" hinsichtlich des Standortes des Carports, der Dachform des
Carports, dem Anbringen einer Walmdachblende am Carport sowie der Abweichung von § 3 Abs. 1
der Sachs. Garagen- und Stellplatzverordnung in dem Grundstück Aidlinger Straße 3, Flurstück Nr.
148/16 der Gemarkung Laußnitz
Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Ausschluss aufgrund Befangenheit: 1




